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dere große und transnationale Un-

ternehmen dazu ermutigt werden,

„nachhaltige Verfahren einzu-

führen und in ihre Berichterstat-

tung Nachhaltigkeitsinformationen

aufzunehmen“. Die Agenda 2030

verpasst es jedoch, in den Formu-

lierungen dieser Ziele explizit auf

den bestehenden internationalen

Rahmen im Themenfeld, die UN-

Leitprinzipien für Wirtschaft und

Menschenrechte, Bezug zu neh-

men. In den Leitprinzipien werden

u. a. Sorgfaltspflichten für Unter-

nehmen definiert: Unternehmen

sollen die Auswirkungen ihrer Ge-

schäfte auf Menschenrechte in ih-

rer Lieferkette prüfen, Maßnahmen

gegen Menschenrechtsverstöße

ergreifen, Beschwerdemechanis-

men für Betroffene einrichten und

über diesen Prozess berichten. 

Die UN-Leitprinzipien fordern

die Staaten auf, nationale Aktions-

pläne vorzulegen, in denen sie u.a.

beschreiben, wie sie Unternehmen

in ihrem Land dazu anhalten, Men-

schenrechte auch im Auslandsge-

schäft zu achten. Da es sich bei

den UN-Leitprinzipien nicht um ein

völkerrechtlich verbindliches Ab-

kommen, sondern nur um einen

Empfehlungskatalog handelt, ist

jedoch die Umsetzung in den ein-

zelnen Staaten verschieden und

bis auf wenige Ausnahmen zahn-

los. Auf Ebene der Vereinten Natio-

nen wird daher seit 2014 über ein

völkerrechtlich verbindliches Ab-

kommen zu Wirtschaft und Men-

schenrechten verhandelt: den UN-

Treaty. Das Abkommen soll klare

Regeln für Unternehmen schaffen,

Betroffenen von Menschenrechts-

verletzungen Klagemöglichkeiten

eröffnen und die Zusammenarbeit

der Staaten in grenzüberschreiten-

den Rechtsfällen regeln. 

Bis tatsächlich ein internationa-

ler Vertrag unterzeichnet werden

kann, wird es noch einige Jahre

dauern. Wichtig ist, dass mög-

lichst viele Staaten dem Abkom-

men beitreten. Viele der wirt-

schaftsstarken Nationen, auch

Deutschland, sind jedoch weiter-

hin zurückhaltend und skeptisch in

ihrer Beteiligung. Sie setzen eher

auf freiwillige Regelungen als auf

Verbindlichkeit im Schutz der

Menschenrechte. Gerade Staaten

wie Deutschland, die von der Glo-

balisierung profitieren, stehen aber

in der Verantwortung, sich dafür

stark zu machen, dass diese Glo-

balisierung menschenwürdig ge-

staltet wird – auch im Sinne ihres

Beitrags zur Umsetzung der glo-

balen Nachhaltigkeitsagenda. 

Nachhaltige Produktion braucht verbindliche Regeln!

Ein UN-Abkommen zu Wirtschaft und Menschenrechten als Beitrag zur Erreichung zur Agenda 2030

Eva-Maria Reinwald

Eigentlich sollte es selbstver-

ständlich sein, dass Beschäftige,

die unsere Kleidung oder Elektro-

geräte produzieren, vor Gesund-

heitsschäden am Arbeitsplatz ge-

schützt sind und sie sich ohne

Angst gewerkschaftlich organisie-

ren können. Oder dass für den Ab-

und Anbau von Rohstoffen Men-

schen nicht von ihrem Land ver-

trieben oder durch Umweltzer-

störung ihrer Lebensgrundlage be-

raubt werden. Zahlreiche Berichte

aus Fabriken, Minen oder Planta-

gen weltweit jedoch belegen das

Gegenteil: Menschenrechtsverlet-

zungen sind keine Ausnahme,

sondern haben System unter den

Bedingungen des harten Wettbe-

werbs unserer globalisierten Wirt-

schaft. 

Die Agenda 2030 definiert 17

Ziele für nachhaltige Entwicklung,

den Sustainable Development

Goals, kurz SDG. In der Agenda

2030 sind die menschenrechtli-

chen Herausforderungen globalen

Wirtschaftens zum einen in SDG 8

mit dem Ziel menschenwürdiger

Arbeit aufgegriffen, das eine Ab-

schaffung von Zwangsarbeit, mo-

derner Sklaverei und Kinderarbeit

beinhaltet. Zudem wurde in SDG

12 vereinbart, nachhaltige Produk-

tions- und Konsumweisen sicher

zu stellen. Hierbei sollen insbeson-
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